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Die Entstehung der legalistischen Schule im alten China ist un- 

trennbar mit dem Aufkommen des absolutistisch-bürokratischen 

Staats im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. verknüpft. In der gleichen 

Zeit finden wir auch die frühesten Traktate über Militärwesen 

und Strategie. In beiden Literaturgattungen, den Schriften der 

frühen Legalisten wie in den Militärschriften spiegeln sich die 

Verhältnisse der spätfeudalen Zeit mit ihren zum Teil weit- 

gehend militarisierten Staatsverfassungen wider. Während jedoch 

die legalistischen Gedankengänge im staatlichen Bereich später 

mehr und mehr vom Konfuzianismus überlagert wurden,1 behielt 

das chinesische Militärwesen viele legalistische Züge bei. Fast alle 

der erhaltenen Schriften über Militärwesen betonen das legali- 

stische Prinzip von Belohnung und Strafe als Motivation für mili- 

tärisches Handeln. Die berühmteste altchinesische Strategie, das 

Werk Sun-tzu, zeigt dieses legalistische Element nicht so klar wie 

andere Texte ; der anonyme Autor des Werks warnt jedenfalls vor 

übermäßigen Belohnungen oder Strafen2 und erwähnt auch nicht 

ein besonderes Militärstrafrecht. Andere Werke über Militär- 

wesen beschäftigen sich mehr oder weniger ausführlich mit dem 

militärischen Strafrecht. Der Text Wu-tzu enthält einen Ab- 

schnitt �Anspornung der Offiziere�, in welchem die Wichtigkeit 

von Lohn und Strafen als Werkzeugen für die Aufrechterhaltung 

der Disziplin betont wird.3 4 Andere militärische Handbücher wie 

etwa das Liu-t'ao* enthalten eigene Abschnitte über Lohn und 

Strafen. Die legalistischen Anschauungen über Kriegsrecht wer- 

den in einem anderen Abschnitt des Liu-t'ao mit geradezu 

furchteinflößender Eindringlichkeit zusammengefaßt: 

�König Wu fragte T�ai-kung: ,Was braucht ein General, um 

Autorität zu haben, was braucht er um sie klarzustellen, welche 

1 Dies ist besonders betont worden von Etienne Balâzs, Le traité juridique du 
„Souei-chou“, Leiden 1954, insbesondere S. 11-18 (La confucianization et la 
continuitØ du droit). 

2 Samuel B. Griffith, Sun Tzu. The Art of War, Oxford 1963, S. 122. 
3 Griffith, Sun Tzu S. 167-168. 
4 Liu-t'ao, Ausgabe Kambun Taikei (Tokyo 1912) vol. 13, ch. 1, S. 22. 
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Verbote soll er erlassen, damit seine Befehle ausgeführt wer- 

den?� � T�ai-kung antwortete: ,Wenn ein General die Großen 

hinrichten läßt, hat er Autorität; wenn er die Niedrigen be- 

lohnt, wird sie klargestellt. Wenn er Verbote und mögliche 

Strafen genau bedenkt, werden seine Befehle ausgeführt wer- 

den. Wenn so durch das Töten eines Mannes die Drei Armeen 

angespornt werden können, so muß er getötet werden ; wenn 

durch die Belohnung eines Mannes zehntausend andere sich 

freuen, so muß er belohnt werden. Beim Töten halte man sich 

an die Großen, und bei Belohnungen bevorzuge man die Nied- 

rigen. Wenn man diejenigen, die hohe Posten innehaben, die 

Vornehmen und Respektspersonen tötet, so heißt das, daß die 

Strafen auch die Höchsten erreichen. Wenn man Belohnungen 

sich auf Leute wie Kuhhirten, Pferdepfleger und Stallburschen 

erstrecken läßt, so heißt das, daß die Belohnungen die Niedri- 

gen erreichen. Die Todesstrafe die Großen erreichen lassen, 

und Belohnungen die Niedrigen - das sind die Mittel, mit 

denen die Autorität des Generals durchgesetzt wird.��5 6 

Das gleiche Prinzip der Abschreckung durch Militärstrafrecht 

findet sich auch in dem Text Ssu-ma fcfi. Die ausführlichste 

Kodifikation des Militärstrafrechts enthält der Traktat Wei 
Liao-tzu in den Abschnitten �Befehle zur Bestrafung der Großen�, 

�Befehle zur Bestrafung der Mannschaften� und vor allem in dem 

Abschnitt über �Militärische Befehle�.7 

Die Entstehungszeit des Traktats Wei Liao-tzu kann ebenso- 

wenig genau ausgemacht werden wie die der meisten anderen Mili- 

tärhandbücher des chinesischen Altertums. Wenn der Wei Liao-tzu 

einem Zeitgenossen des Shang Yang (Mitte des 4. Jahrhunderts 

v. Chr.) zugeschrieben wird, so ist diese Zuschreibung wie so oft in 

ähnlichen Fällen eher als fiktiv zu bezeichnen. Sprache und Inhalt 

5 Liu-fao, ch. 2, S. 11-12. Noch in einem Militärhandbuch des frühen 
19. Jahrhunderts findet sich das legalistische Prinzip der Abschreckung durch 
Bestrafung der Vornehmen, vgl. das Wu-ftei chi-yao des Hsü Hsüeh-fan 
(1751-1816), Kanton 1832, ch. 1. 6b. 

6 Ssu-ma Fa, Ausgabe Kambun Taikei vol. 13, S. 29. 
7 Wei Liao-tzu, Ausgabe Kambun Taikei vol. 13, S. 41-43 und 58-63. 

Eine vollständige Übersetzung dieses wichtigen Militärhandbuchs wird von 
Herrn Jörg Weigand (Würzburg) vorbereitet. 
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weisen den Wei Liao-tzu wohl eher dem 3. oder 2. Jahrhundert 

v. Chr. zu. Man kann hier auch die Frage anschließen, inwieweit 

die drakonischen Militärgesetze dieses Textes nicht eher als Her- 

ausstellung von Prinzipien denn als tatsächlich anzuwendendes 

Recht zu gelten haben, also als eine Art extremer Idealisierung 

bestimmter Ideen der legalistischen Schule. Es kann jedoch im 

folgenden gezeigt werden, daß auch noch in weit späteren Zeiten 

der chinesischen Geschichte, nämlich unter den Sung im 11. J ahr- 

hundert n. Chr. die bereits in den altchinesischen Militärhand- 

büchern ausgesprochenen Abschreckungsprinzipien tatsächlich 

angewandt worden sind. 

Das älteste in seiner Gesamtheit erhaltene Strafgesetzbuch 

Chinas ist die t�angzeitliche Kodifikation T'ang-lü shu-i. Es ent- 

hält als Kapitel 16 einen Abschnitt �Gesetze über willkürliche 

Mobilisierung (shan-hsing)". Wir wissen jedoch aus den Inhalts- 

angaben über vor-t�angzeitliche Gesetzbücher, daß auch diese 

bereits jeweils einen Abschnitt über Militärwesen enthielten. Be- 

reits der Han-Kodex enthielt einen Abschnitt hsing-lü �Gesetze 

über Mobilisierung�; diese Materie erscheint in den späteren 

Kodifikationen seit dem Wei-Kodex (um 230 n. Chr.) als shan- 

hsing wie noch im T�ang-Kodex. Die einzige Ausnahme bietet der 

Kodex der Späteren Ch�i-Dynastie (um 563 n. Chr.), wo der be- 

treffende Abschnitt hsing-shan �Korrekte Mobilisierung� betitelt 

ist.8 Diese Betitelung zeigt, daß für die Kompilatoren der Kodi- 

zes das Hauptanliegen die Kontrolle des Truppeneinsatzes war. 

Nur ein relativ geringer Teil Einzelparagraphen im T�ang-Kodex 

ist eigentlich militärischen Vergehen und Verbrechen gewidmet, 

und ähnliches läßt sich wohl auch für die Strafgesetzbücher der 

Vor-T�angzeit annehmen. Dies geht unter anderem auch aus 

den einführenden Bemerkungen in Kap. 16 des T'ang-lü shu-i 

hervor,9 wo gesagt wird, daß die Militärgesetze der T�ang, letztlich 

auf den Han-Kodex zurückgehen, wie er unter Han Kao-tsu von 

dessen Kanzler Hsiao Ho ("f- 193 v. Chr.) zusammengestellt wurde. 

Das Militärkapitel des T'ang-lü shu-i umfaßt insgesamt 24 Pa- 

ragraphen. Ihre Anordnung läßt keine Systematik erkennen. Die 

8 Eine übersichtliche Darstellung geben die Tabellen bei Étienne Balâzs, Le 
traité juridique du „Souei-chou" S. 208 ff. 

9 T'ang-lü shu-i vol. 3, S. 25. 
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unter den Sung geltende Fassung des T�ang-Rechts, das Sung 

hsing-t'ung ist inhaltlich fast identisch mit dem T'ang-lü shu-i, 

bringt jedoch eine andere Anordnung der Paragraphen, und zwar 

sind die 24 Einzelparagraphen in neun Abschnitte gegliedert:10 

1. Willkürliche Militäraktionen (§§ 1-2) 

2. Ausgabe von Abzeichen für Militäraktionen (§§ 3-5) 

3. Truppenversammlung und Inspektionen (§§ 6-9) 

4. Kommandierende Generale, die ihre Stadt nicht hartnäckig 

verteidigt haben (§§ 10-12) 

5. Betrügerische Wehrdienstverweigerung (§§ 13-14) 

6. Ausgabe militärischer Waffen und Geräte (§§ 15�16) 

7. Anträge auf Zuweisung von Baumaterial (§§ 17-19) 

8. Unbefugter Besitz verbotener militärischer Waffen (§ 20) 

9. Pflichtwidrige Rekrutierung und Einsatz von Arbeitsdienst- 

pflichtigen (§§ 21-24). 

Auch diese unter den Sung vorgenommene Einteilung in neun 

Abschnitte ist alles andere als systematisch zu nennen. Nur Nr. 4 

betrifft eigentliches Kriegsrecht. Nr. 1 und 2 sind Vorschriften 

gegen willkürlichen Truppeneinsatz, Nr. 3 sieht Strafen vor für 

Soldaten, die im Mobilisierungsfall nicht rechtzeitig erscheinen, 

aber auch für Truppenführer, die nicht rechtzeitig mobil machen. 

Nr. 5 betrifft vorsätzliche und betrügerische Entziehung vom 

Wehrdienst, während der folgende Abschnitt 6 eine mehr verwal- 

tungsrechtliche Regelung der Waffenausgabe aus den staatlichen 

Arsenalen enthält. Hier würde bei einer mehr systematischen An- 

ordnung Nr. 8 mit Vorschriften über Waffenbesitz folgen müssen, 

während die Abschnitte 7 und 9 auch zusammengehören müßten, 

da sie beide mit öffentlichen Arbeiten und dem Einsatz von Ar- 

beitsdienstpflichtigen zu tun haben. Wie die im Anhang A gege- 

bene Übersetzung zeigt, entfällt insgesamt nur rund ein Zehntel 

der Vorschriften in Kap. 16 des T'ang-lü shu-i auf eigentliches 

Kriegsrecht im engeren Sinne. Der T�ang-Kodex enthält auch 

nicht derart abschreckende und drakonische kriegsrechtliche Be- 

stimmungen, wie sie in den Militärhandbüchern des Altertums 

proklamiert werden. Auch hält sich der Strafrahmen im Militär- 

10 Die Artikel des Textes sind im Original nicht numeriert; die Paragraphen- 
zählung ist von mir hinzugefügt. 
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Strafrecht der T�ang durchaus innerhalb der in anderen Teilen des 

Gesetzbuchs zu findenden Vorschriften. Von besonderem Inter- 

esse ist § 14, da er eine Unterscheidung zwischen Vergehen im 

Kriegsfälle und solchen im Garnisondienst bringt, wie sie auch 

außerhalb des Gesetzbuchs in den noch zu erörternden Einzel- 

verordnungen zum Militärstrafrecht anzutreffen ist. 

Eine Beurteilung des Militärstrafrechts der T�ang allein auf 

Grund des Gesetzbuchs mit seinen Strafgesetzen (lü) ist jedoch 

nicht möglich. Ein großer Teil des Militärstrafrechts wie auch des 

T�ang-Rechts überhaupt, ist nämlich in Einzelverordnungen 

(ling) enthalten gewesen. In seinem Standardwerk Töryö Shüi 

hat Niida Noboru alle Reste von T�ang-Verordnungen die sich in 

der Literatur verstreut finden, zusammengestellt. Nicht weniger 

als 40 Paragraphen seiner Sammlung betreffen �Militärische Ver- 

teidigung� (chün-fang).11 Natürlich ist dies nur ein Bruchteil des- 

sen, was einmal als Verordnung zustandegekommen ist. Die von 

Niida gesammelten Verordnungen betreffen zumeist mehr ver- 

waltungsrechtliche Probleme des Militärwesens und nicht eigent- 

liches Kriegsrecht. Nur wenige Verordnungen sind zum Kriegs- 

recht zu rechnen. Niida�s § 15 ermächtigt einen Befehlshaber, 

über Strafen im Felde zu entscheiden. § 16 betrifft die Pflicht zu 

wahrheitsgemäßer Berichterstattung über Siege. § 22 regelt die 

Hinterlassenschaft gefallenen Militärpersonals; die §§ 23 und 32 

betreffen die Pflicht der Soldaten, Waffen und Gerät in Ordnung 

zu halten. Der disziplinarrechtliche Teil der T�ang-Verordnungen 

scheint dagegen verloren zu sein. 

Wir sagen : scheint. Denn es spricht vieles dafür, daß die Masse 

der kriegs- und disziplinarrechtlichen Verordnungen der T�ang- 

Zeit sich in der sungzeitlichen Militärenzyklopädie Wu-ching 

tsung-yao �Zusammenfassung des Wichtigsten aus den militäri- 

schen Klassikern� erhalten hat. Dieses Werk wurde für Kaiser 

Jen-tsung unter der Leitung von Tseng Kung-liang (998-1078) 

11 Töryö shüi S. 365-390. - Im obigen ist das chinesische Wort ling stets 
durch �Verordnung� wiedergegeben. Die Verordnung mit Gesetzescharakter 
(lingj trat ergänzend neben die kodifizierten Strafgesetzartikel (lü). Für eine 
ausführlichere Darstellung der Unterschiede siehe auch Karl Bünger, Quellen 
zur Rechtsgeschichte der T'ang-Zeit, Peiping 1946, S. 20-24. Bünger übersetzt 
lü mit �Gesetzbuch�, ling mit �Gesetz�. 
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und Ting Tu (990-1053) zusammengestellt.12 Das Kapitel 14 des 

Werks befaßt sich mit Belohnungen und Militärstrafrecht.13 In 

der Vorrede zu diesem Abschnitt heißt es, daß die diesbezüglichen 

Vorschriften kodifiziert wurden, als Kaiser Chen-tsung zu Be- 

ginn der Regierungsperiode Ching-te (1004) �seine Aufmerksam- 

keit den Grenzfragen zuwandte� � eine Euphemie für den Krieg 

mit dem Liao-Reich der Kitan. Nach 1041 wurden diese Vor- 

schriften revidiert und neu zusammengestellt und in dieser revi- 

dierten Fassung dem Wu-ching tsung-yao einverleibt. Auch diese 

Revision war durch einen Krieg veranlaßt worden und zwar den 

zwischen dem Sungreich und dem Tangutenstaat Hsi-hsia. Das 

Wu-ching tsung-yao bietet somit die militärrechtlichen Verord- 

nungen des Edikts von 1004 in der kurz vor 1044 revidierten Fas- 

sung.14 Im 11. Jahrhundert müssen die t�angzeitlichen Verordnun- 

gen größtenteils noch erhalten gewesen sein, denn es heißt zu Be- 

ginn von Kapitel 16 des Werks: 

�Die Vorschriften der Alten für Belohnungen und Strafen im 

Heere kann man verstreut in den Werken über ältere Ge- 

schichte finden, aber vollständig erhalten sind nur die Ver- 

ordnungen (ling) über militärische Verteidigung (chün-fang) 

und die Gesetze (lü) über willkürliche Mobilisierung.� 

Bei diesen Verordnungen muß es sich um diejenigen der T�ang 

halten und es ist fast sicher, daß diese erhaltenen Verordnungen in 

ihrer Gänze dem Militärstrafrecht des Wu-ching tsung-yao ein- 

verleibt worden sind. Man kann auch an Einzelfällen zeigen, daß 

militärische Verordnungen der T�ang-Zeit in das Wu-ching 

tsung-yao übergegangen sind. Eine ganze Anzahl von durch 

Niida gesammelten Verordnungen finden sich nämlich auch fast 

wörtlich genau im Wu-ching tsung-yao (das Niida nicht für seine 

12 Wu-ching tsung-yao ch. 14. la-6b (Belohnungen), 7a--i3a (Strafen). 
13 Leider ist das ausführliche Rechtshandbuch Ch'ing-yüan fiao-fa shih-lei 

vom Ende des 12. Jahrhunderts nur unvollständig erhalten. Die erhaltenen 
Teile betreffen nicht das Militärwesen. Über dieses Werk siehe jetzt Werner 
Eichhorn, Beitrag zur rechtlichen Stellung des Buddhismus und Taoismus im 
Sung-Staat, Leiden 1968, S. VII-X. 

14 Sung hui-yao vol. 7, S. 6464/I-II ; Ch' ang-pien ch. 146. 3x a. Die Angaben 
des Sung-shih, Ausgabe Po-na, ch. 199. 2a ff. sind bezüglich der Geschichte 
des Militärstrafrechts dürftig. 
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Rekonstruktion der T�ang-Verordnungen benutzt hat). Einige 

Beispiele für solche Entsprechungen sind: 

Niida, Töryö Shüi 

Abschnitt chün-fang 

§ S (S. 368) 

§ 13 (S. 372) 

§ 14 (S. 373) 
§ 37 (S. 388) 

§ 38 (S. 389) 

Wu-ching tsung-yao 

ch. 6. 4b-6b 

ch. 6. 2 b�4 a 

ch. 6. 4a. 5�4b. 8 

ch. 5. 21b. 2-4 

ch. 5. 22b. 4-5 

Ein weiteres wichtiges Quellenwerk für das Militärstrafrecht 

unter den Sung ist das Sung hui-yao �Gesammelte Statuten der 

Sung�. Während jedoch militärische Belohnungen und Strafen in 

dem Wu-ching tsung-yao zusammen in einem Kapitel abgehan- 

delt werden, finden sich die Vorschriften über Belohnung und 

Strafen in verschiedenen Teilen des Sung hui-yao verstreut: Be- 

lohnungen im Abschnitt über Militärwesen (ping 18-20),16 Mili- 

tärstrafrecht dagegen im Abschnitt über Strafrecht (hsing-fa), 

wo es den Unterabschnitt 7 �Militärische Vorschriften� (chün- 

chih) bildet.16 Diese Aufteilung der beiden als Ansporn und Ab- 

schreckung so wichtigen Materien Lohn und Strafe kann jedoch 

auf die Kompilatoren zurückgehen, die im frühen 19. Jahrhun- 

dert die Sung-Statuten aus der Enzyklopädie Yung-lo ta-tien aus- 

zogen und daraus das heutige Sung hui-yao zusammenstcllten. 

Der Unterabschnitt �Militärische Vorschriften� im Sung hui-yao 

bietet Material aus der Zeit von 962 bis 1161. Wie auch sonst im 

Sung hui-yao ist das Material ganz verschiedenartiger Natur; es 

enthält grundlegende Edikte, Einzelverordnungen und Entschei- 

dungen der hauptstädtischen Behörden zu Einzelfällen. Es ist auf- 

schlußreich, zu sehen daß die meisten Einzelfälle die höhere mili- 

tärische Führung betreffen, und nur gelegentlich von unteren 

Dienstgraden und Mannschaften die Rede ist. Vermutlich wurde 

in diesen letzteren Fällen vorwiegend auf der Stelle entschieden, 

ohne daß der Fall den hauptstädtischen Behörden vorgelegt 

wurde. ˜hnlich wie im Sung-Kodex geht es häufig um Verwal- 

tungsangclegenheiten und Amtsmißbrauch. Aber die eigentlich 

15 Sung hui-yao vol. 8, S. 7058-7124. 
18 Sung hui-yao vol. 7, S. 6734-6753. 
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militärstrafrechtlichen Fälle zeigen, daß die drakonischen Straf- 

vorschriften des Wu-ching tsung-yao untrennbar zum Militär- 

wesen der Sung gehörten und in der Praxis angewandt wurden. 

Mindestens dreimal wurden unter den Sung Verordnungen 

über Militärstrafrecht erlassen: 1004 im Zusammenhang mit dem 

Krieg zwischen Sung und Liao (erhalten im Sung hui-yao),17 1041 

oder kurz danach (erhalten im Wu-ching tsung-yao) im Zusam- 

menhang mit dem Krieg zwischen Sung und Hsi-hsia und schließ- 

lich 1127 während der katastrophalen Niederlage der Sung gegen 

das Chin-Reich (erhalten im Sung hui-yao).18 Der ausführlichste 

Text ist der von 1041 im Wu-ching tsung-yao, aber inhaltlich un- 

terscheiden sich die drei Texte nicht sehr voneinander. Vor allem 

ist allen die drakonische Härte der Strafandrohungen gemeinsam. 

Das Edikt von 1004 zählt zunächst verdienstliche Handlungen 

auf, sodann militärische Vergehen, die sämtlich mit Enthauptung 

bestraft werden, insgesamt 21 Vergehen oder fahrlässige Hand- 

lungen. Mit dem Tode wurde bestraft, wer nicht zeitgerecht ein- 

traf nach dem eine Schlacht geplant war; wer Pfeile ungezielt 

verschoß, bevor der Feind nahe genug war; wer in der Nacht 

Lärm macht; wer nach Aufstellung der Schlachtordnung auch 

nur einen einzigen Soldaten aus der Kampflinie herauszog; wer 

sich der Pferde in den Reservekoppeln bemächtigte; wer nicht 

auf dem zugewiesenen Platz blieb, nachdem die Schlachtordnung 

aufgestellt war; wer nicht Flaggen und Speere vorschriftsgemäß 

trug, so daß die Reihen durcheinandergerieten; wer nicht in den 

Kampf marschierte wenn der Feind nahe war und die eigene 

Truppe hätte marschieren sollen; wer anderen Truppenteilen 

keine Hilfe leistete, sondern einem Gefecht aus der Ferne zu- 

schaute; wer die Waffenpflege vernachlässigte, so daß die Waffen 

im Kampf unbrauchbar waren; wer um Beute kämpfte anstatt 

Feinde zu töten; wer als Späher in feindliches Gelände ausge- 

sandt nicht aufbrach oder nicht wahrheitsgemäß meldete ; wer auf 

Beobachtungsposten die Annäherung des Feindesnichtbemerkte; 

17 Sung hui-yao vol. 7, S. 6734/II�6735/I. Über den Gesetzgebungsakt siehe 
auch Ch'ang-pien ch. 56. 16b. 

18 Sung hui-yao vol. 7, S. 6744/II-6748/II. Die Veröffentlichung dieser Vor- 
schriften ist auch summarisch im Chien-yen i-lai hsi-nien yao-lu, Ausgabe 
Ts�ung-shu chi-ch�eng vol. 3861, ch. 6, 159 erwähnt. 
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wer im Gefecht keine Pfeile auf den Gegner schoß oder übrig ge- 

bliebene Pfeile fortwarf ; wer Panzer oder Waffen verlor; wer will- 

kürlich einen Gegner tötete, der sich ergeben hatte; wer militä- 

rische Signale verriet oder in fahrlässiger Weise militärische Be- 

fehle bekannt werden ließ; wer bei der Verfolgung des Feindes 

über die befohlene Entfernung hinaus ging; wer als Inhaber be- 

stimmter Kommandoposten die befohlene Stellung nicht einnahm 

oder sich nicht an den Plan hielt. 

All diese Handlungen wurden also mit dem Tode bestraft. Der 

Schuldige konnte ein Oberbefehlshaber sein, ebenso aber auch ein 

Pferdeknecht. Der allgegenwärtige Henker war ein Bestandteil 

der Militärmaschine. Einige der im Edikt von 1004 aufgeführten 

Vergehen finden sich bereits in Gesetzesform (lü) im Tang- bzw. 

Sung-Kodex, andere dagegen finden sich nur in diesem Edikt. 

Das Verbot, einen feindlichen Soldaten zu töten, der sich ergeben 

hatte, muß man im Rahmen des gesamten Militärwesens sehen. 

Belohnungen und Beförderungen wurden nämlich nach einer ge- 

nau im einzelnen tabellarisch festgelegten Rangfolge vorgenom- 

men, bei denen die Zahl der erlegten Feinde einer der Maßstäbe 

war. So wurde das Ausmaß eines Sieges hauptsächlich durch 

Zählung der �Kopftrophäen� (chi) ermittelt. Sicher war es eine 

große Versuchung für die Truppe aber auch für Truppenführer, 

die Zahl der Kopftrophäen zu erhöhen, indem man sich an Wehr- 

lose hielt, seien es harmlose Nichtkombattanten oder feindliche 

Gefangene und Deserteure. 

Die Verordnung von 1127, deren Veröffentlichung in eine der 

gefährlichsten militärischen Krisen des Sung-Reichs fiel, ist wo- 

möglich in ihren Strafandrohungen noch drakonischer als die von 

1004. Sie ist ein recht langer Text, der sowohl Bestimmungen über 

Belohnungen wie auch über Strafen enthält; der Text beginnt mit 

der Feststellung, daß �in jüngster Zeit� das Militärstrafrecht zu 

weich gehandhabt worden sei, �so daß das Gesetz seinen Zweck 

nicht erreichte11. § 2 betrifft unerlaubte Entfernung von der Truppe. 

Es war bis 1127 normale Praxis, daß ein Erstvergehen milder be- 

straft wurde als eines im Wiederholungsfälle und ebenfalls daß 

milder bestraft wurde, wer sich nach vorübergehender Entfer- 

nung von der Truppe wieder zum Dienst stellte. Das Edikt jedoch 

verordnete, daß strafmildernde freiwillige Rückkehr zur Truppe 


